
Anlage 1 

 1.01.8  

 

SATZUNG 

 

zur Änderung der Satzung der Hauptsatzung der Stadt Kassel vom 16. Juni 1997 in der 

Fassung der Siebten Änderung vom 1. Februar 2016  

 

(Achte Änderung) 

 

vom  

 

Aufgrund der §§ 6, 7 Abs. 3, 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Kassel in ihrer Sitzung am ____ folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 

Kassel vom 16. Juni 1997 in der Fassung der Siebten Änderung vom 1. Februar 2016 (Achte 

Änderung), beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

In § 6 wird Abs. 1 wie folgt geändert: 

 

„(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Kassel erfolgen - vorbehaltlich der Regelungen 

des Abs. 2 und Abs. 6 sowie vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen - durch 

Abdruck im „Amtsblatt der Stadt Kassel“ als dem Amtlichen Verkündungsorgan der Stadt 

Kassel gemäß § 7 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung.“ 

 

Artikel 2 

 

In § 6 wird Abs. 2 Satz 3 wie folgt geändert: 

 

„Spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung sind durch Abdruck im Amtsblatt der 

Stadt Kassel öffentlich bekanntzumachen: 

 

a) Karten, Pläne oder Zeichnungen, die Gegenstand der Auslegung sind; 

b) die Bezeichnung der Räumlichkeiten, in denen die Auslegung stattfindet; 

c) die tägliche Öffnungszeiten; 

d) die Dauer der Auslegung.“ 

 

Artikel 3 

 

In § 6 wird Abs. 3 wie folgt geändert: 

 

„(3) Die öffentliche Bekanntmachung ist in den Fällen des Abs. 1 mit dem Ablauf des 

Erscheinungstages des die Bekanntmachung enthaltenden Amtsblatts, in den Fällen des Abs. 2 

mit Ablauf des letzten Tages der Auslegungsfrist vollendet.“ 



 

Artikel 4 

 

In § 6 wird folgender Abs. 6 neu hinzugefügt: 

 

„(6) Öffentliche Zustellungen nach § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz vom 12. August 

2005 (BGBl. I S. 2354) in der jeweils geltenden Fassung erfolgen durch Bekanntmachung einer 

Benachrichtigung. Diese ist an den Anschlagtafeln im Rathaus, Obere Königsstraße 8, für die 

Dauer von zwei Wochen auszuhängen.“ 

 

Artikel 5 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

 

 

 

 

Kassel, 

 

Stadt Kassel – Der Magistrat 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 

 




